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AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN

1.  Der Landkreis Mittelsachsen
ist nach § 6 Abs. 1 Nr. 2 SGB II
Träger einzelner Leistungen der
Grundsicherung für Arbeitssu-
chende. Hierunter fallen auch
Leistungen für die Übernahme
angemessener Unterkunfts-
und Heizungskosten nach §§ 19
Satz 1 i. V. m. 22 Abs. 1 SGB II. Er
ist weiterhin als örtlicher Träger
der Sozialhilfe zuständig für die
Übernahme angemessener
Kosten der Unterkunft und Hei-
zung nach §§ 27 Abs. 1, 29 Abs.
1 und 42 Satz 1 Nr. 2 SGB XII für
Personen, die Hilfe zum Le-
bensunterhalt oder Grundsi-
cherung im Alter und bei Er-
werbsminderung beziehen. Die
angemessenen Kosten der
Unterkunft und Heizung legt er
fest nach Untersuchungen der
aktuellen Verhältnisse des ört-
lichen Wohnungsmarkts und
deren Fortschreibungen.
1.1 Solange in einer Kommune
ein qualifizierter Mietspiegel
nach § 558 d BGB vorliegt, geht 
dieser den Werten nach Num-
mer 5 der Richtlinie vor.
1.2 Die nachstehenden Werte
werden fortgeschrieben und
die Richtlinie an die tatsächliche
Entwicklung auf dem Woh-
nungsmarkt angepasst. 
1.3 Die Verwaltung wird er-
mächtigt, durch interne Rege-
lungen die Anwendung der
Richtlinie anzupassen, soweit de-
ren Vorgaben künftigen höch-
strichterlichen Entscheidungen
zuwiderlaufen. Gleiches gilt für
künftige Änderungen der Säch-
sischen Sozialhilferichtlinien, so-
weit sie einschlägig sind. 

2. Die Kosten der Unterkunft und
Heizung sind in Höhe der tat-
sächlichen Aufwendungen zu
übernehmen, soweit diese an-
gemessen sind (§§ 22 SGB II und
29 SGB XII). Bei Überschreitung
der angemessenen Werte wer-
den die Kosten der Unterkunft
regelmäßig für längstens 6 Mo-
nate vollständig übernommen.

3. Der angemessene Unter-
kunftsbedarf besteht entspre-
chend den Zielen der SGB II und
XII für Wohnraum, welcher
nach Ausstattung, Lage und
Bausubstanz einfachen und

grundlegenden Bedürfnissen
genügt und keinen gehobenen
Wohnstandard aufweist, vgl.
BSG B 7b AS 18/06.

4. Aufteilung des Kreisgebiets
in Preiskategorien
4.1 Preiskategorie A: kleine
Städte und Gemeinden 
4.2  Preiskategorie B: mittlere
Städte und Gemeinden
4.3  Preiskategorie C: große
Städte und Gemeinden
4.4 Preiskategorie D: überört-
lich bedeutsame Städte
4.5 Preiskategorie E: die Kreis-
stadt Freiberg

Zuordnung zu Preiskategorie A:
Stadt Sayda, Gemeinden Hals-
brücke, Striegistal, Niederwiesa,
Eppendorf, Hartmannsdorf, Bo-
britzsch, Ostrau, Leubsdorf, Ros-
sau, Oberschöna, Erlau, Clauß-
nitz, Reinsberg, Großweitz-
schen, Neuhausen/Erzgebirge,
Königshain-Wiederau, Lichten-
berg/Erzgebirge, Mulda (Sach-
sen), Bockelwitz, Großhart-
mannsdorf, Weißenborn/Erzge-
birge, Mochau, Taura,
Kriebstein, Mühlau, Ziegra-
Knobelsdorf, Rechenberg-Bie-
nenmühle, Wechselburg, Alt-
mittweida, Seelitz, Falkenau,
Dorfchemnitz, Königsfeld, Hil-
bersdorf, Zschaitz-Ottewig,
Niederstriegis, Frankenstein,
Ebersbach, Zettlitz
Zuordnung zu Preiskategorie B: 
Städte Augustusburg, Lunze-
nau, Geringswalde, Frauen-
stein, Gemeinde Lichtenau
Zuordnung zu Preiskategorie C: 
Städte Penig, Hainichen, Wald-
heim, Hartha, Oederan,
Roßwein, Rochlitz, Großschir-
ma, Leisnig
Zuordnung zu Preiskategorie D:
Städte Döbeln, Franken-
berg/Sachsen, Mittweida,
Burgstädt, Brand-Erbisdorf,
Flöha 
Zuordnung zu Preiskategorie E: 
Stadt Freiberg

5. Tabellenrichtwerte für Kosten
der Unterkunft bei Mietwoh-
nungen und Wohneigentum
Diese umfassen die Grundmie-
ten und die kalten Nebenkosten.
5.1 Bei der Anwendung von qua-
lifizierten Mietspiegeln, die al-

lein die Grundmieten angeben,
erfolgt die Berücksichtigung der
kalten Betriebskosten mit einem
Betrag von 0,94 Euro pro m2.
5.2 Gemäß der Urteile des BSG
vom 15.04.2008, Az. B 14/7b AS
34/06, und vom 19.09.2008, Az.
B 14 AS 54/07 R, erfolgt die Be-
urteilung der Angemessenheit
der Unterkunftskosten für Mie-
ter und Hauseigentümer ein-
heitlich nach den Kriterien für
Mietwohnungen. 
5.3 Der angemessene Wohn-
raum beträgt für 1-Personen-
Haushalte max. 50 m2, für 2-Per-
sonen-Haushalte max. 60 m2,
für 3-Personen-Haushalte max.
75 m2, für 4-Personen-Haushal-
te max. 90 m2 und bei jeder wei-
teren Person jeweils zusätzlich
max. 15 m2. Abweichungen
vom vorstehend festgelegten
Wohnraumbedarf sind bei
nachgewiesenen atypischen
Bedarfslagen möglich. 
5.4 Überschreitungen der nach-
stehenden Tabellenwerte zu
Grundmieten und kalten Be-
triebskosten um max. 5 % kön-
nen in Einzelfällen als ange-
messen gelten. Gleiches gilt bei
bestehenden qualifizierten
Mietspiegeln für die kalten Be-
triebskosten.

Preiskategorie A
1-Personen-HH 240
2-Personen-HH 313
3-Personen-HH 348
4-Personen-HH 464
Je weiterer Person +60

Preiskategorie B
1-Personen-HH 265
2-Personen-HH 331
3-Personen-HH 354
4-Personen-HH 345
Je weiterer Person +60

Preiskategorie C
1-Personen-HH 245
2-Personen-HH 307
3-Personen-HH 354
4-Personen-HH 414
Je weiterer Person +60

Preiskategorie D
1-Personen-HH 244
2-Personen-HH 305
3-Personen-HH 368
4-Personen-HH 385
Je weiterer Person +60

Preiskategorie E
1-Personen-HH 231
2-Personen-HH 288
3-Personen-HH 335
4-Personen-HH 410
Je weiterer Person +60

6. Tabellenrichtwerte pro Ka-
lenderjahr für Kosten der Hei-
zung bei Mietwohnungen und
Wohneigentum

Diese umfassen nicht die Warm-
wasseraufbereitung, da diese in
der Regelleistung enthalten
sind und für jedes Mitglied der
Bedarfsgemeinschaft ausweis-
lich dessen maßgeblicher Re-
gelleistung in Abzug gebracht
werden. 

Jahreswerte:

Brennstoffart Brikett, feste
Brennstoffe
Menge 35 kg
oder Ø in kWh 283,5
x Wohnfläche Tatsächliche
Wohnfläche, max. jeweilige an-
gemessene Höchstgrenze
x Ø-Preise pro Heizperiode

Brennstoffart Fernheizung
Menge 125 kWh
oder Ø in kWh 125,0
x Wohnfläche Tatsächliche
Wohnfläche, max. jeweilige an-
gemessene Höchstgrenze
x Ø-Preise pro Heizperiode

Brennstoffart Heizöl
Menge 21 Ltr.
oder Ø in kWh 211,7
x Wohnfläche Tatsächliche
Wohnfläche, max. jeweilige an-
gemessene Höchstgrenze
x Ø-Preise pro Heizperiode

Brennstoffart Gasheizung
Menge 21 m3

oder Ø in kWh 226,8
x Wohnfläche Tatsächliche
Wohnfläche, max. jeweilige an-
gemessene Höchstgrenze
x Ø-Preise pro Heizperiode

Brennstoffart  Elektroheizung
Menge 161 kWh
oder Ø in kWh 161,0
x Wohnfläche Tatsächliche
Wohnfläche, max. jeweilige an-
gemessene Höchstgrenze
x Ø-Preise pro Heizperiode

Brennstoffart Flüssiggas
Menge 11 kg
oder Ø in kWh 140,8
x Wohnfläche Tatsächliche
Wohnfläche, max. jeweilige an-
gemessene Höchstgrenze
x Ø-Preise pro Heizperiode

Die aktuellen Durchschnitts-
preise der vorstehenden Brenn-
stoffarten werden jährlich vor 
Beginn der Heizperiode am
01.10. als Grundlage der ange-
messenen Heizkosten ermittelt.

7. Erläuterung zur vorstehen-
den Tabelle nach Nr. 6
Abweichungen zum festgeleg-
ten Heizbedarf sind bei nach-
gewiesenen atypischen Be-
darfslagen möglich.

8. Die Kosten der Unterkunft
und die Heizkosten stellen zwei
verschiedene Kostenarten dar,
die für die Prüfung der Ange-
messenheit jeweils einzeln zu
betrachten sind.

9.  Für Haushalte, deren Unter-
kunftskosten auf der Grundlage
der Richtlinien zu den Kosten
der Unterkunft der Landkreise
Döbeln, Freiberg und Mittwei-
da angemessen waren, besteht
bei ununterbrochenem Leis-
tungsbezug und unveränderter
Personenzahl Bestandsschutz,
wenn und soweit sich die Unter-
kunftskosten nach dieser  Richt-
linie als unangemessen erwei-
sen.

10.  Diese Richtlinie tritt am
01.01.2010 in Kraft. Für Bewilli-
gungszeiträume, die vor dem
01.01.2010 begonnen haben,
gelten die Richtlinien zu den
Kosten der Unterkunft der
Landkreise Döbeln, Freiberg
und Mittweida fort für den Teil
des Bewilligungszeitraums, der
in 2010 liegt. Im Übrigen treten
diese Richtlinien mit Ablauf des
31.12.2009 außer Kraft.

Freiberg, 10. Dezember 2009

Volker Uhlig Siegel
Landrat des Landkreises
Mittelsachsen

Richtlinie für Kosten der Unterkunft und Heizung im Landkreis Mittelsachsen vom 10.12.2009
-- Beschluss des Kreistages Mittelsachsen KT 184/09./09 vom 09.12.2009 --

Die Teilnehmergemeinschaft
der Ländlichen Neuordnung
Crossen hat gemäß § 41 Abs. 1
F lurbere in igungsgesetz
(FlurbG) die 2.und 3. Planände-
rung des Wege- und Gewässer-
plan (Plan nach § 41 FlurbG) für
das Neuordnungsverfahren
Crossen aufgestellt.
Das Landratsamt Mittelsachsen
ist als obere Flurbereinigungs-
behörde gemäß § 41 Abs. 3 und
4 FlurbG in Verbindung mit § 1

Abs. 2 Gesetz zur Ausführung
des Flurbereinigungsgesetzes
(AG FlurbG) die für die Feststel-
lung und Genehmigung des Pla-
nes zuständige Behörde.
Der Bau von gemeinschaft-
lichen und öffentlichen Anla-
gen im Sinne des FlurbG ist ein
Vorhaben nach Nr. 16 der Anla-
ge 1 zum Gesetz über die Um-
weltverträglichkeitsprüfung
(UVPG) vom 12. Februar 1990 in
der gegenwärtigen Fassung.

Die von der Teilnehmergemein-
schaft vorgelegten entschei-
dungserheblichen Unterlagen
wurden in Verbindung mit ei-
genen Informationen gemäß §
3 c UVPG einer allgemeinen Vor-
prüfung des Einzelfalls unterzo-
gen. Diese ergab, dass die Vor-
haben keine erheblichen nach-
teiligen Umweltauswirkungen
haben werden und daher ge-
mäß § 3 a UVPG keiner Um-
weltverträglichkeitsprüfung

bedürfen. Diese Feststellungen
sind als unselbständiger Teil der
Plangenehmigungsverfahren
durchgeführt worden und den
Plangenehmigungen vom
28.08.2009 Az.: 02.1 – 51120101
– 04/1.47 – PÄ2/09 sowie vom
10.11.2009 Az.: 02.1-51120101 –
04/1.47 – PÄ3 /09 zu entnehmen.
Diese Feststellungen sind ge-
mäß § 3 a Satz 3 UVPG nicht selb-
ständig anfechtbar.
Die Plangenehmigungen kön-

nen nach vorheriger Terminver-
einbarung bei der Teilnehmer-
gemeinschaft Crossen beim
Landratsamt Mittelsachsen, Re-
ferat Integrierte Ländliche Ent-
wicklung, 04720 Döbeln, Mul-
denstraße 1, eingesehen wer-
den.

Döbeln, 08.12.2009

Dr. Graetz
1. Beigeordneter

Bekanntmachung des Landratsamtes Mittelsachsen zum Vollzug des Gesetzes
über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)


